
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 24 T-SOG Verfahren
 T-SOG - Schulorganisationsgesetz 1991, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 28.01.2021

(1) Die Errichtung, die Stilllegung, die Aufhebung der Stilllegung und die Au2assung einer Volksschule bedürfen der

Bewilligung der Bildungsdirektion. Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn die jeweiligen Voraussetzungen nach den §§ 21,

22 und 23 gegeben sind.

(2) Die Bildungsdirektion hat bei Vorliegen der Voraussetzungen nach § 22 Abs. 1 lit. a bzw. § 23 Abs. 1 die Stilllegung

oder Au2assung einer Volksschule von Amts wegen anzuordnen, wenn der Schulerhalter nicht bis zum 31. Jänner, der

auf den letzten der drei Stichtage (§ 103) folgt, einen Antrag auf Bewilligung der Stilllegung oder Au2assung bei der

Bildungsdirektion eingebracht hat und im Fall der Auflassung § 23 Abs. 2 nicht Anwendung findet.

In Kraft seit 01.09.2019 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/t-sog/paragraf/21
https://www.jusline.at/gesetz/t-sog/paragraf/22
https://www.jusline.at/gesetz/t-sog/paragraf/23
https://www.jusline.at/gesetz/t-sog/paragraf/103
https://www.jusline.at/gesetz/t-sog/paragraf/23
file:///

	§ 24 T-SOG Verfahren
	T-SOG - Schulorganisationsgesetz 1991, Tiroler


